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Entschließung des Europäischen Parlaments zur humanitären Krise in Nordkorea

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Nordkorea und insbesondere auf seine 
Entschließung vom 7. November 2002,

A. in der Erwägung, dass eine Reihe von Naturkatastrophen, die sich seit 1995 ereignet haben, 
gemeinsam mit einem Wirtschaftsabschwung während des letzten Jahrzehnts die 
Nahrungsmittelsicherheit der Demokratischen Volksrepublik Korea gelähmt haben,

B. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der klimatischen Probleme (insbesondere des 
Taifuns „Rusa“) durch die politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in der 
Demokratischen Volksrepublik Korea verschärft worden sind, insbesondere durch die 
zögerliche Öffnung der Wirtschaft für ausländische Investitionen,

C. in der Erwägung, dass nach einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der UNO (FAO) schätzungsweise 13,2 Millionen Menschen (von 23,2 Millionen) in der 
DVR Korea unterernährt sind,

D. in der Erwägung, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung der DVRK unter 
Nahrungsmittelknappheit leidet, wobei ein Drittel dieser Menschen im Rahmen des 
Welternährungsprogramms Nahrungsmittelhilfe erhält,

E. unter Hinweis auf die Strenge des Winters im Norden der koreanischen Halbinsel,

F. in der Erwägung, dass durch die Verzögerung beim Bau der für 2003 im Programm KEDO 
vorgesehenen Atomkraftwerke und durch den Beschluss, die Lieferung von Erdöl an die 
DVRK einzustellen, die Energieknappheit verschärft und der Kampf der Bevölkerung gegen 
die Kälte erschwert wird,

G. unter Hinweis auf die Warnung der UNO-Lebensmittelbehörde, ohne neue Spenden für den 
Ankauf von Nahrungsmitteln für Millionen Menschen, die ausschließlich auf internationale 
Hilfe angewiesen sind, könnten ihre Vorräte für Nordkorea innerhalb weniger Wochen zur 
Neige gehen,

H. unter Begrüßung des derzeitigen Besuchs des UNO-Gesandten, der das Ausmaß der Krise 
untersucht,

I. in der Folge insbesondere besorgt über die schwächsten Bevölkerungsgruppen, etwa Kinder 
zwischen sechs Monaten und zehn Jahren, Schwangere, stillende Mütter, ältere Menschen 
und jene Menschen, die von den Naturkatastrophen und dem Wirtschaftsabschwung 
besonders betroffen sind,
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J. in Kenntnis des Beschlusses Japans und der Vereinigten Staaten, ihre Programme für 
Nahrungsmittelhilfe einzuschränken,

K. in der Erwägung, dass ECHO der DVRK während der letzten sechs Jahre mehr als 50 Mio. € 
an humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt hat, davon mehr als 19,5 Mio. € im Jahr 2002,

L. in der Erwägung, dass mindestens 2 Millionen Nordkoreaner in den vergangenen acht Jahren 
den Hungertod gestorben sind,

M. in der Erwägung, dass in den letzten Jahren Tausende Nordkoreaner vor Hunger und 
politischer Unterdrückung über die chinesische Grenze geflohen sind; besorgt darüber, dass 
Peking Ersuchen, sie als Flüchtlinge zu behandeln, zurückgewiesen hat und darauf beharrt, 
dass sie illegale Wirtschaftseinwanderer sind; mit der Aufforderung an die Republik China 
und an Südkorea, gemeinsam nach einer Lösung für dieses Problem zu suchen,

N. erfreut über die durch den Rat und die Kommission erfolgte Einrichtung des 
Menschenrechtsdialogs mit der Regierung der DVRK im Mai 2001,

O. in der Erwägung, dass es in Nordkorea keine freien Wahlen, keine Versammlungsfreiheit, 
keine freie Meinungsäußerung und keine Pressefreiheit gibt, obwohl derartige Freiheiten in 
der Verfassung festgeschrieben sind,

P. in der Erwägung, dass es keine Beschränkungen für das Vermögen der Regierung gibt, 
Personen willkürlich festzunehmen und zu inhaftieren, und dass bis zu 200.000 als 
„politische Verbrecher“ bezeichnete politische Gefangene in „Umerziehungslagern“ 
festgehalten werden sollen, wo mangelhafte Ernährung und mangelhafte ärztliche 
Versorgung zum Alltag gehören und wo die Insassen routinemäßig Zwangsarbeit, 
systematischen Schlägen und Folter ausgesetzt sind,

Q. in der Erwägung, dass es keine wirkliche Glaubensfreiheit gibt, da die Regierung ein 
organisiertes religiöses Leben, das nicht unter der Aufsicht offiziell anerkannter 
Gruppierungen stattfindet, verhindert,

R. in der Erwägung, dass nicht-offizielle Gewerkschaften verboten sind und Arbeitnehmer kein 
Recht auf Kollektivverhandlungen haben,

S. in der Erwägung, dass es keine bedeutsame wissenschaftliche oder künstlerische Freiheit 
gibt,

T. in der Erwägung, dass Nordkorea im Dezember einseitig aus dem Atomwaffensperrvertrag 
ausgestiegen ist, nachdem es die Waffeninspektoren der Internationalen 
Atomenergieorganisation aus dem Land verwiesen und angekündigt hatte, seinen 
Atomreaktor in Yongbyon, der in der Lage ist, waffentaugliches Plutonium zu erzeugen, 
erneut in Betrieb zu nehmen,

1. äußert seine Besorgnis über die Entbehrungen, die der Großteil der Bevölkerung erleidet, da 
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es ihr an Nahrungsmitteln, Heizmaterial und ärztlicher Versorgung mangelt;

2. begrüßt, dass die Kommission am 8. Januar 2003 einen Beschluss über humanitäre Hilfe im 
Umfang von 9,5 Mio. € gefasst hat, um Schwangeren, stillenden Müttern und Kindern in 
Nordkorea über den Winter zu helfen;

3. fordert die Kommission nach den Grundsätzen des Völkerrechts auf, ihre humanitären 
Aktionen fortzusetzen, um Menschenleben zu retten;

4. fordert die Kommission, das Amt für humanitäre Hilfe (ECHO) und das 
Welternährungsprogramm auf, die Lieferung der Hilfsgüter weiterhin fortlaufend zu 
überwachen, um dafür zu sorgen, dass sie die Empfänger, für die sie bestimmt sind, 
erreichen;

5. äußert sich zutiefst besorgt über die fortgesetzten umfassenden Verstöße gegen die 
Menschenrechte im gesamten Land und fordert Nordkorea nachdrücklich auf, sein 
Abschneiden im Bereich der Menschenrechte zu verbessern, da dies eine unerlässliche 
Vorbedingung für engere Beziehungen sowohl zu seinen Nachbarländern als auch zu der 
weiteren Welt zu einer Zeit ist, da Besorgnis und Instabilität in der Region zunehmen;

6. fordert die DVRK auf, alle Drohungen in Bezug auf die Entwicklung von Atomwaffen 
unverzüglich einzustellen, seine Entscheidung, aus dem Atomwaffensperrvertrag 
auszusteigen, zu widerrufen und eine internationale Überprüfung als Beweis dafür 
zuzulassen, dass seine Absichten ernst gemeint sind, da andernfalls Anlass zu ernster Sorge 
über die Gefahr der Verbreitung von Atomwaffen in der Region besteht;

7. wiederholt seine Einladung an die „Oberste Volksversammlung“, eine hochrangige 
Delegation in das Europäische Parlament zu entsenden, um Fragen in Bezug auf die 
Ernährungssituation und die humanitäre Situation sowie alle weiteren offenen Fragen von 
gegenseitigem Interesse zu erörtern;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen der Republik Korea, Japans, der Vereinigten Staaten, der Demokratischen 
Volksrepublik Korea und der Volksrepublik China zu übermitteln.


